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 Veröffentlicht am 03.03.1989
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62 Arbeitsmarktverwaltung

68/02 Sonstiges Sozialrecht

Norm

IESG §1 Abs1;

Rechtssatz

Ausführungen zum Vorliegen eines abhängigen Arbeitsverhältnisses iSd § 1 Abs 1 IESG zu einer Ges.m.b.H. (hier nicht

gegeben, weil die Bf seit Gründung der Ges.m.b.H. praktisch keinem Weisungs- und Kontrollrecht durch den

Geschäftsführer der Ges.m.b.H., ihrem Gatten, unterlegen ist. Auch ein (nachträglich) schriftlich niedergelegter

"Anstellungsantrag" änderte nichts an ihrer Stellung in der Ges).
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